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März 2026 

Geplante Neuerungen bei der Besteuerung 
ausländischer Familienstiftungen 

Mitteilung über den am 18. November 2025 veröffentlichten Entwurf des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) zur Neufassung des § 15 AStG 

Das Bundesministerium der Finanzen hat im November 2025 einen Entwurf zur Neufassung 
von § 15 AStG vorgelegt. Die Vorschrift, die die Besteuerung von in Deutschland ansässi-
gen Stiftern oder Begünstigten ausländischer Familienstiftungen und -trusts betrifft, soll in 
weiten Teilen neu gefasst werden. Zwar bleibt das grundlegende Modell der Zurechnungs-
besteuerung erhalten, der Entwurf enthält aber zahlreiche Veränderungen, die im Falle ih-
rer Umsetzung erhebliche Bedeutung sowohl für bestehende als auch für neue Gestaltun-
gen haben können. 
 
 

I. Einleitung 

Die Besteuerung ausländischer Familienstiftungen 
und -trusts (nachfolgend vereinfachend „ausländi-
sche Familienstiftungen“) sowie der in Deutschland 
ansässigen Stifter und Begünstigten ist seit jeher 
eine drängende aber häufig unterschätzte Thematik. 
Schon der Umstand, dass sich ihre Besteuerungsre-
geln über vier Steuergesetze – Körperschaftsteuer-
gesetz (KStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) und 
Außensteuergesetz (AStG) – verteilen, zeugt von der 
Komplexität der Materie. 

Nachdem der BFH der zentralen Vorschrift des § 15 
AStG erst jüngst einen Verstoß gegen die EU-

Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) attestierte, 
hat das BMF am 18. November 2025 einen Entwurf 
vorgelegt, nach dem die Norm nunmehr runderneu-
ert und stärker an der sog. Hinzurechnungsbesteu-
erung (§§ 7 bis 13 AStG) orientiert werden soll. Nach-
dem inzwischen die ersten Stellungnahmen der Ver-
bände im laufenden Gesetzgebungsverfahren zu 
dem Entwurf vorliegen, möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die geplanten Neuerungen und deren 
praktische Auswirkungen geben. 

II. Überblick zur bisherigen Rechtslage 

Der BMF-Entwurf beinhaltet zwar zahlreiche Ände-
rungen, das Grundprinzip der Besteuerung ausländi-
scher Familienstiftungen soll aber beibehalten 
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werden. Mit § 15 AStG durchbricht der Gesetzgeber 
unter bestimmten Voraussetzungen die Abschirm-
wirkung (steuerliche Intransparenz) ausländischer 
Familienstiftungen: Einkünfte der ausländischen Fa-
milienstiftung werden – ungeachtet ihrer eigenen 
Rechtspersönlichkeit und Steuersubjektsqualität – 
für Zwecke der Ertragsbesteuerung dem in Deutsch-
land ansässigen Stifter oder nachrangig den durch 
die Stiftung Begünstigten anteilig zugerechnet und 
zu Kapitaleinkünften umqualifiziert. Man spricht des-
halb von der sog. Zurechnungsbesteuerung. Anders 
als beispielsweise beim Bezug von Dividenden gilt 
dies unabhängig davon, ob dem Begünstigten tat-
sächlich Zahlungen aus der Stiftung zufließen, so-
dass es zunächst zu einer Besteuerung ohne Geld-
zufluss („dry income“) kommt. Ausländische Steu-
ern, die die ausländische Familienstiftung auf ihre 
Einkünfte gezahlt hat, können angerechnet werden. 
Eine spätere Auszahlung an die Begünstigten wird 
dann in Höhe des Zurechnungsbetrags von der Ein-
kommensteuer freigestellt. 

Unter den Begriff der Familienstiftung fallen bisher 
solche Stiftungen (und vergleichbare Strukturen wie 
z.B. Trusts), die überwiegend im Interesse einer Fa-
milie errichtet sind, weil ihr Stifter, seine Angehöri-
gen und deren Abkömmlingen zusammen zu mehr 
als der Hälfte bezugs- oder anfallsberechtigt sind. 

Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass auslän-
dische Familienstiftungen gezielt genutzt werden, 
um Kapital in das niedrig besteuerte Ausland zu ver-
lagern und so dem deutschen Besteuerungszugriff 
zu entziehen. Die Niedrigbesteuerung des Stiftungs-
einkommens war bislang aber keine Voraussetzung 
der Besteuerung nach § 15 AStG. Die Zurechnungs-
besteuerung weist damit in Zwecksetzung und Wir-
kung Ähnlichkeiten, aber keine 100%ige Überein-
stimmung zur sog. Hinzurechnungsbesteuerung auf, 
die eine Verlagerung von (passiven) Einkünften auf 
niedrig besteuerte Kapitalgesellschaften im Ausland 
vermeiden soll. Auch dort werden dem inländischen 
Anteilseigner, der die ausländische Kapitalgesell-
schaft beherrscht, trotz ihrer eigenständigen steu-
errechtlichen Stellung bestimmte Einkünfte der Ge-
sellschaft wie eigene zugerechnet. 

§ 15 Abs. 6 AStG sieht bisher eine wichtige Aus-
nahme von der Zurechnungsbesteuerung vor. So-
fern die ausländische Familienstiftung ihren Sitz 

innerhalb eines EU- oder EWR-Staates hat, gegen-
über diesem Staat ein hinreichender Auskunftsan-
spruch („große Auskunftsklausel“) besteht und das 
Stiftungsvermögen den Begünstigten rechtlich und 
tatsächlich entzogen ist (d.h. dass die Begünstigten 
keine rechtlichen oder tatsächlichen Ansprüche auf 
das Stiftungsvermögen haben), wird von einer Zu-
rechnung abgesehen. Diese Ausnahme muss auf-
grund der europäischen Kapitalverkehrsfreiheit über 
ihren Wortlaut hinaus auch für ausländische Famili-
enstiftungen mit Sitz in einem Drittstaat eingreifen. 
Dies hatte der BFH mit seinen Urteilen vom 3. De-
zember 2024 jüngst bestätigt (siehe dazu bereits 
unsere Mandanteninformation aus Mai 2025). 

III. Wesentliche Neuerungen des BMF-Entwurfs 

1. Annäherung an die 
Hinzurechnungsbesteuerung 

Der BMF-Entwurf verfolgt steuersystematisch vor 
allem das Ziel, die Zurechnungsbesteuerung des 
§ 15 AStG der in den §§ 7 ff. AStG geregelten Hinzu-
rechnungsbesteuerung anzunähern. Insbesondere 
soll die Zurechnung von Einkünften der ausländi-
schen Familienstiftung zukünftig ebenfalls nur noch 
eingreifen, wenn die Stiftung einer niedrigen Er-
tragsbesteuerung von weniger als 15 Prozent unter-
liegt. Diese Grenze entstammt ursprünglich dem 
Konzept der globalen Mindeststeuer (Pillar II) und gilt 
seit 2024 auch für die Hinzurechnungsbesteuerung. 
Anders als bei der Hinzurechnungsbesteuerung 
kommt es aber nach der aktuellen Entwurfsfassung 
nicht darauf an, ob die ausländische Familienstiftung 
aktive oder passive Einkünfte erzielt. Die Regelung 
erfasst damit im Ausgangspunkt alle niedrig besteu-
erten Einkünfte der ausländischen Familienstiftung 
(nur für von dieser Stiftung oder anderen verbunde-
nen Familienstiftungen kontrollierte ausländische 
Gesellschaften gelten die allgemeinen Regeln, wo-
nach nur passive Einkünfte der Hinzurechnungsbe-
steuerung unterliegen). Die damit einhergehende 
Beschränkung des Besteuerungszugriffs auf niedrig 
besteuerte Einkünfte ist zwar grundsätzlich positiv 
für betroffene Stiftungsstrukturen. Die Angleichung 
an die Hinzurechnungsbesteuerung wird insoweit al-
lerdings nicht konsequent umgesetzt. 
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2. Neudefinition der ausländischen 
Familienstiftung 

Mit der Neufassung soll zudem der Begriff der aus-
ländischen Familienstiftung neu definiert werden. 
Neben kleineren redaktionellen Änderungen enthält 
die neue Definition eine bedeutsame inhaltliche Er-
weiterung: Zukünftig soll es für die Bestimmung der 
hälftigen unmittelbaren oder – nunmehr auch – mit-
telbaren Bezugsberechtigung nicht mehr nur auf die 
Stifter, ihre Angehörigen und deren Abkömmlinge 
ankommen, sondern zusätzlich auf sog. naheste-
hende Personen. Damit werden insbesondere (Kapi-
tal-)Gesellschaften erfasst, an denen eine genannte 
Person zu mindestens 25 Prozent beteiligt ist oder 
auf die sie beherrschenden Einfluss ausüben kann 
(vgl. § 1 Abs. 2 AStG). Ein Näheverhältnis soll durch 
den Verweis auf § 7 Abs. 4 AStG ferner dadurch be-
gründet werden können, dass mehrere Begünstigte 
durch ein abgestimmtes Verhalten zusammenwirken 
(sog. „acting in concert“). Diese Erweiterungen kön-
nen je nach Sachverhalt dazu führen, dass eine „nor-
male“ ausländische Stiftung zur Familienstiftung 
wird und fortan der Zurechnungsbesteuerung unter-
fällt. 

Beispiel: Stifter S hat eine ausländische Stif-
tung errichtet, deren Vermögen seinem Sohn 
sowie zwei weiteren Personen, die weder An-
gehörige noch Abkömmlinge sind, zu je 1/3 
zukommen soll. Nach bisherigem Recht liegt 
keine Familienstiftung vor, weil nur der be-
zugsberechtigte Sohn unter die genannten 
Personengruppen fällt, er aber nicht zu min-
destens 50 Prozent begünstigt ist. Zukünftig 
könnte hingegen eine Familienstiftung anzu-
nehmen sein, wenn es sich bei einem anderen 
Begünstigten um eine dem Stifter oder dem 
Sohn nahestehende Person handelt oder der 
Sohn sein Verhalten im Hinblick auf die Stif-
tung mit einem anderen Begünstigten ab-
stimmt. 

3. Neuer Entlastungsnachweis 

Eine grundlegende Überarbeitung soll ferner die 
Ausnahmevorschrift des § 15 Abs. 6 AStG erfahren. 
Sie sieht bisher dem Wortlaut nach nur für Stiftungen 
mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staat unter den dort 

genannten weiteren Voraussetzungen eine Abkehr 
von der Zurechnungsbesteuerung vor. Mit der ge-
planten Neufassung soll die Vorschrift durch einen 
Entlastungsnachweis ersetzt werden, der unabhän-
gig vom Sitz der ausländischen Familienstiftung nur 
noch auf die Frage abstellt, ob die Einschaltung der 
ausländischen Familienstiftung auf einer „künstli-
chen Gestaltung“ beruht. 

Die Neufassung trägt durch den Verzicht auf eine 
Anknüpfung an den Sitz der ausländischen Familien-
stiftung zum einen der jüngsten BFH-Rechtspre-
chung Rechnung, die in der engen Fassung der bis-
herigen Ausnahmevorschrift zu Recht einen Verstoß 
gegen die EU-Kapitalverkehrsfreiheit gesehen hat. 
Schon aus diesem Grund ist die grundsätzliche Er-
weiterung des Entlastungsnachweises auf Drittstaa-
ten geboten. Wie bisher soll eine Entlastung aber nur 
in Betracht kommen, wenn der Sitzstaat die erfor-
derlichen Auskünfte erteilt. 

Zum anderen entledigt sich die Neufassung schein-
bar eines umstrittenen und konfliktträchtigen Tatbe-
standsmerkmals. Denn die Befreiung war bisher vom 
Nachweis abhängig, dass das Stiftungsvermögen 
dem Stifter und den Begünstigten rechtlich und tat-
sächlich entzogen war. Das neue maßgebliche Krite-
rium der „künstlichen Gestaltung“ wird im Entwurf 
nicht konkretisiert, was im Falle einer entsprechen-
den Umsetzung zu ganz erheblichen Anwendungs-
unsicherheiten führen könnte. Zwar ist dieses Krite-
rium durch die Rechtsprechung des EuGH im Rah-
men der Hinzurechnungsbesteuerung bereits vorge-
prägt. Entscheidend ist dort insbesondere, ob die 
ausländische Kapitalgesellschaft eine eigene wirt-
schaftliche Tätigkeit entfaltet (vgl. § 8 Abs. 2 AStG). 
Eine schlichte Übertragung der Rechtsprechung auf 
ausländische Familienstiftungen führt unseres Er-
achtens zu weiteren Schwierigkeiten. Da ausländi-
sche Familienstiftungen typischerweise vermögens-
verwaltend tätig sind, könnte es ggf. nicht allein auf 
eine wirtschaftliche Tätigkeit der Stiftung ankom-
men. Vielmehr ist naheliegend, dass der Steuer-
pflichtige außersteuerliche Gründe für die Einrich-
tung der ausländischen Familienstiftung im Ausland 
darlegen muss. Dabei könnte unter anderem doch 
wieder das bisherige Kriterium des Entzugs der Ver-
fügungsmacht eine Rolle spielen – gesichert ist dies 
aber nicht. Insoweit ist auch die bisherige Konturlo-
sigkeit und Streitanfälligkeit des Begriffs der 



 

Seite 4|6 

 
 
 

 

„künstlichen Gestaltung“, die auch durch zahlreiche 
Entscheidungen des EuGH in der Praxis nicht beho-
ben werden konnte, problematisch und seine Aus-
dehnung auf ausländische Familienstiftungen ge-
genüber den inhaltlich klareren und vom BFH erst 
jüngst präzisierten Vorgaben der Verfügungsmacht 
in § 15 Abs. 6 AStG des aktuell gültigen Gesetzes ein 
potentieller Nachteil des Gesetzesentwurfs für von 
ihm betroffene ausländische Familienstiftungen. 

Der Entlastungsnachweis gilt nach der Neufassung 
der Vorschrift ausdrücklich nicht im Hinblick auf Ein-
künfte, die der ausländischen Familienstiftung von 
ihr nachgelagerten Zwischengesellschaften oder 
anderen ausländischen Familienstiftungen (hin)zu-
gerechnet werden. Der Entlastungsnachweis muss 
insoweit auf Ebene der nachgelagerten Gesellschaft 
bzw. Stiftung erbracht werden, was die Komplexität 
der Regelung weiter erhöht. 

Ausländische Familienstiftungen, die die Befreiung 
nach § 15 Abs. 6 AStG auch weiterhin in Anspruch 
nehmen wollen, sollten aktuelle Reformdiskussion in 
jedem Fall im Auge behalten und deren Auswirkun-
gen auf ihre konkrete Situation durch einen steuerli-
chen Berater prüfen lassen. 

4. Zurechnungskorrekturvolumen 

Auch in der neu gefassten Vorschrift soll sicherge-
stellt bleiben, dass spätere Zuwendungen der aus-
ländischen Familienstiftung aufgrund der Zurech-
nung keiner doppelten Besteuerung unterliegen. Das 
soll zukünftig nicht mehr durch einen Besteuerungs-
ausschluss, sondern wie bei der Hinzurechnungsbe-
steuerung durch sog. Kürzungsbeträge erreicht wer-
den. Der Steuerpflichtige kann von den grundsätz-
lich steuerpflichtigen Zuwendungen einen Kür-
zungsbetrag abziehen, der auf die Höhe des Zurech-
nungsbetrags beschränkt ist. Der Zurechnungsbe-
trag wird jährlich stiftungsbezogen festgestellt, so-
dass Zuwendungs- und Zurechnungsempfänger 
nicht identisch sein müssen. Der Gesetzgeber über-
nimmt damit die bisherige Verwaltungspraxis ins Ge-
setz. 

5. Streichung von Unternehmerstiftungen 

Erwähnenswert ist schließlich, dass Unternehmens-
stiftungen den ausländische Familienstiftungen 

zukünftig nicht mehr pauschal gleichgestellt werden. 
Der entsprechende Absatz wurde im Entwurf gestri-
chen. Wegen der erheblichen Erweiterung des Be-
griffs der „Familienstiftung“ um nahestehende Per-
sonen und „acting in concert“ Gestaltungen dürften 
bisherige Unternehmensstiftungen zukünftig jedoch 
häufig als ausländische Familienstiftungen von der 
Vorschrift erfasst sein. Zudem will der Gesetzgeber 
zukünftig ausdrücklich mittelbar bezugsberechtigte 
Personen als Zurechnungsempfänger berücksichti-
gen. 

IV. Praktische Auswirkungen und Ausblick 

Der Diskussionsentwurf des BMF verfolgt mit der 
Annäherung des § 15 AStG-E an die Vorschriften der 
Hinzurechnungsbesteuerung im Grundsatz einen 
begrüßenswerten Reformansatz, der einigen in 
Deutschland ansässigen Stiftern und Begünstigten 
Erleichterung verschaffen könnte. Gleichwohl ste-
hen der Besteuerung von ausländischen Familien-
stiftungen zahlreichende Änderungen ins Haus, die 
im Fall ihrer Umsetzung die Rechtsanwendung deut-
lich verkomplizieren werden. Insbesondere die Ein-
beziehung nahestehender Personen in den „Fami-
lienkreis“ sowie die Neufassung der Entlastungsre-
gelung könnten zu einer bedenklichen Ausweitung 
der Zurechnungsbesteuerung und zu neuen Rechts-
unsicherheiten führen. 

Zugleich bleiben zahlreiche praktische Probleme un-
gelöst: Die Neufassung gibt beispielsweise weiterhin 
keine Anhaltspunkte, wie die anteilige Zurechnung 
der Stiftungseinkünfte zu den Begünstigten bei un-
regelmäßigen Zuwendungen erfolgen soll, die im Er-
messen der Stiftungsorgane stehen. 

Sowohl Stifter als auch Begünstigte sollten die wei-
tere Entwicklung daher im Blick behalten. Sollte sich 
eine Umsetzung abzeichnen, ist eine Prüfung der 
konkreten Gegebenheiten im Einzelfall dringend an-
zuraten, um einerseits ein unerwartetes Eingreifen 
der Zurechnungsbesteuerung zu verhindern und an-
dererseits die neuen Möglichkeiten des Entlastungs-
nachweises auszuloten. 

 



 

Seite 5|6 

 
 
 
 

 

  



 

 

Taunusanlage 1 
60329 Frankfurt a. M. 
T    +49 69 9769601 0  
F    +49 69 9769601 102 
 

 

Otto-Beck-Straße 11 
68165 Mannheim 
T    +49 621 4257 0  
F    +49 621 4257 280 

 
 

 

Maximiliansplatz 18 
80333 München 
T    +49 89 4111417 0  
F    +49 89 4111417 280  

Square de Meeûs 23 
1000 Brüssel 
T    +32 28 935 100  
F    +32 28 935 102 

  
 

 

www.sza.de 

 

info@sza.de 

 

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

 

 

 
Diese Mandanteninformation beinhaltet lediglich eine unverbindliche Übersicht über das in ihr adressierte Themengebiet. 
Sie ersetzt keine rechtliche Beratung. Als Ansprechpartner zu dieser Mandanteninformation und zu Ihrer Beratung stehen 
gerne zur Verfügung: 

 
 
 
 

Prof. Dr. Stephan Scherer 
Rechtsanwalt | Partner   
Nachfolge, Vermögen, Stiftun-
gen, Erb- und Familienrecht | 
Steuerrecht | Gesellschaftsrecht 

T    +49 621 4257 214 
E   Stephan.Scherer@sza.de 

 

 

Anna Egger 
Rechtsanwalt | Associate   
Nachfolge, Vermögen, Stiftun-
gen, Erb- und Familienrecht | 
Steuerrecht 

T    +49 621 4257 221 
E   Anna.Egger@sza.de 

 
 

 

Dr. Marcus Schnabelrauch 
Rechtsanwalt | Partner   
Steuerrecht 
 
 
 
T    +49 621 4257 376 
E   Marcus.Schnabelrauch@sza.de 

 
 

 


